
Londoner Erklärung der Laienrichter (Lay Judges) in Europa 

 

Die Teilnehmer des Third Lay Judge Forum, die Organisationen aus den folgenden 

europäischen Ländern vertreten: 

 

Belgien 

Bulgarien 

Deutschland 

England/Wales 

Estland 

Finnland 

Frankreich 

Italien 

Österreich 

Portugal 

Schottland 

Schweden 

Schweiz 

Spanien 

 

haben als Ergebnis ihrer Konferenz, die vom 22. bis 24. Juli 2011 in London, 

Großbritannien, stattfand, die folgende Erklärung verabschiedet: 

 

1. Die Teilnahme von Laienrichtern (Lay Judges)1 ist ein essenzielles Element 

jedes Rechtsprechungssystems, das Transparenz und Verständlichkeit anstrebt. 

 

2. In zahlreichen Ländern hat die Beteiligung von Laienrichtern eine 

jahrhundertealte Tradition. In einer Welt, die zunehmend differenziert und 

spezialisiert ist, gewährleistet die anhaltende Beteiligung von Laienrichtern an der 

Rechtsprechung, dass das Justizsystem für die Bürger zugänglich und verständlich 

ist und jederzeit den Entwicklungen in der Gesellschaft entspricht. 

                                                           
1
 Der Begriff Laienrichter/Lay Judge umfasst unterschiedliche Arten der Beteiligung an der Rechtsprechung, und 

Laienrichter haben in den diversen Ländern unterschiedliche Funktionen, so z. B.: Magistrates , Justices of the 
Peace, Schiedsrichter, Schöffen, (Laien-)Richter in Straf- und Zivilsachen, Laiengutachter in Strafsachen, (Laien-) 
Fachrichter in Jugend-, Handels- oder landwirtschaftlichen Sachen. 



 

3. Laienrichter sind ein wesentliches Element einer Zivilgesellschaft. Aus diesem 

Grunde widersetzt sich dieses Lay Judge Forum ausdrücklich den Bestrebungen 

einzelner europäischer Regierungen und Parlamente, die Beteiligung von 

Laienrichtern an der Rechtsprechung zu reduzieren oder gar abzuschaffen. 

 

4. Das Third Lay Judge Forum hat beschlossen, dass die nationalen 

Organisationen der Laienrichter noch enger miteinander zusammenarbeiten werden, 

indem sie eine "European Charter of Lay Judges" veröffentlichen und eine 

europäische Vereinigung der Laienrichter gründen. Der Zweck dieses 

Zusammenschlusses ist die Förderung der Beteiligung von Bürgern in 

Rechtsprechungssystemen. 

 

5. Das Third Lay Judge Forum in London dankt der Europäischen Kommission 

für ihre Unterstützung dieses wertvollen Gedanken- und Wissensaustausches. 

 

London, den 24. Juli 2011   

 

 

[gezeichnet von den Delegationsvertretern der oben genannten Länder.] 


